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Wien, am 6. August 2024
Sehr geehrter Herr Prasident,
die Abgeordneten zum Nationalrat Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen haben am
12. Juni 2024 unter der Nr. 18825/J-NR/2024 an mich eine schriftliche parlamentarische
Anfrage betreffend , Lage in der Justizanstalt Josefstadt” gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zur Frage 1:
e Was ist die Belagsfiihigkeit der Justizanstalt (JA) Wien Josefstadt?

Mit Stichtag 12. Juni 2024 belauft sich die Belagsfahigkeit der Justizanstalt Wien-Josefstadt
auf 906 Haftplatze. Hinzu kommen noch 64 Haftplatze in der AulRenstelle Wilhelmshohe der
Justizanstalt Wien-Josefstadt und 60 Haftplatze fir die AuBenstelle des Forensisch-

therapeutischen Zentrums Gollersdorf in der Justizanstalt Wien-Josefstadt.

Zur Frage 2:

e Fiir welche Insassen-Kapazitidt wurde die JA Wien Josefstadt einst errichtet?

Die Justizanstalt Wien-Josefstadt ist fiir die in der Antwort zu Frage 1 angefiihrten

Kapazitaten ausgelegt.
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Zu den Fragen 3 und 20:

e 3. Wie hoch ist der derzeitige Stand der Belegung der JA Wien Josefstadt? (Bitte um
Aufschliisselung nach Tagen von 1.1.2024 bis heute)

e 20. Wie viele Insassen sind mit Stand heute in der JA Wien Josefstadt untergebracht?

Es wird auf die Beilage ,Tagliche Belagsiibersicht.xlsx“ verwiesen. Zur umfassenderen
Darstellung erfolgte die mit Stichtag 12. Juni 2024 (Einlangen der Anfrage) durchgefiihrte
Datenauswertung zudem auch fiir die AulRenstelle Wilhelmshdhe der Justizanstalt Wien-
Josefstadt und die AulRenstelle des Forensisch-therapeutischen Zentrums Gollersdorf in der

Justizanstalt Wien-Josefstadt.

Zu den Fragen 4 bis 7:
e 4. Sind Insassen von der JA Wien Josefstadt schon abgesiedelt worden?
a. Wenn ja, wann?
b. Wenn nein, warum nicht?
e 5 Welche Insassen wurden abgesiedelt? (Bitte um Aufschliisselung nach Delikten,
Geschlecht und Nationalitdt)
e 6. Wohin wurden die Insassen abgesiedelt? (Bitte um Aufschliisselung der
Justizanstalten)
e 7. Wie viele Insassen wurden abgesiedelt? (Bitte um Aufschliisselung nach Anzahl und

Justizanstalten)

In mehreren Sondertransporten wurden seit April 2024 52 Strafgefangene im Alter von 18

bis 30 Jahren von der Justizanstalt Wien-Josefstadt in die Justizanstalt Gerasdorf Uberstellt.

Darliber hinaus hat die Justizanstalt Eisenstadt im Mai 2024 weitere 25 Insassen aus der

Justizanstalt Wien-Josefstadt Gbernommen.

Zur Entlastung der Justizanstalt Wien-Josefstadt wurde auBerdem entschieden, die dort
eingerichtete Auenstelle des Forensisch-therapeutischen Zentrums Gollersdorf von zwei
Abteilungen auf eine Abteilung zu reduzieren. Die notwendigen Transferierungen sind im

Gange. Die Reduktion des Belags der AulRenstelle ist in der Beilage klar ersichtlich.

Weitere Aufschllisselungen waren nur mit unvertretbar hohem Erhebungsaufwand
moglich, weshalb um Verstandnis dafiir ersucht wird, dass davon abgesehen werden

musste.
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Zu den Fragen 8 bis 12:

e 8 Wurde die Taskforce schon eingesetzt?
a. Wenn ja, was ist ihre Aufgabe?
b. Wenn nein, warum nicht?

c. Wenn nein, wann wird diese eingesetzt?

9. Wer hat diese Taskforce eingesetzt?

e 10. In wessen Auftrag wurde die Taskforce eingesetzt?

e 11. Wer wird in dieser Taskforce mitarbeiten?

e 12. Inwieweit ist die Personalvertretung, Dienststellenausschuss der JA Wien Josefstadt
und Zentralausschuss) in die Umbauarbeiten bzw. in die Griindung und Arbeit der

Taskforce eingebunden?

Klarzustellen ist, dass die , Taskforce Belagsmanagement” nicht auf die Funktions- und

Bestandssanierung der Justizanstalt Wien-Josefstadt zurtickzufiihren ist.

Verschiedenen Faktoren, darunter der Anstieg der Allgemeinbevélkerung, noch
fortbestehende Rickstdnde durch den Covid-bedingten Aufschub der Haftantritte,
Entwicklungen im Bereich der unabhangigen Rechtsprechung, Belagsreduktionen aufgrund
dringend notwendiger Baumalinahmen und dringend erforderliche
ReorganisationsmaBnahmen betreffend den MaBnahmenvollzug fiihren zu einem Anstieg

des Belagsdruckes in den landesgerichtlichen Gefangenenhausern.

Die Taskforce Belagsmanagement bezweckt die Sicherstellung eines regional koordinierten
Vorgehens betreffend amtswegiger Vollzugsortsanderungen, um schnellstmoglich auf
Entwicklungen reagieren und bestmoglich die Belagskapazitaten ausnutzen zu koénnen.
Dafiir wurden eine Taskforce Koordination und regionale Koordinator:innen bestehend aus
Anstaltsleiter:innen bestimmt, die in Abstimmung mit den zugeordneten Justizanstalten

koordinierte Vorschlage erarbeiten.

Auftraggeber der Taskforce ist der Generaldirektor fiir den Strafvollzug und den Vollzug
freiheitsentziehender = MalBBnahmen im Bundesministerium  fir  Justiz; die
Projektverfahrensverantwortung liegt bei der Gruppe ,Sicherheit, Betreuung und
Ressourcen”, die Projektbegleitung erfolgt durch die Abteilungen Il 2 (Sicherheit) und Il 3

(Betreuung) in der Generaldirektion.

Die Taskforce wurde mit 1. Juli 2024 eingerichtet und ist vorldufig auf sechs Monate
befristet. Eine Evaluierung ist fir Oktober dieses Jahres vorgesehen; basierend darauf wird

Uber die Verlangerung sowie eine etwaige Ausweitung der Aufgaben entschieden.
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Die Personalvertretung wurde und wird entsprechend der Vorgaben des
Personalvertretungsgesetzes in die Umbauarbeiten bzw. Grindung und Arbeit der
Taskforce eingebunden. Es wird dariiber hinaus auf die Antwort zu den Fragen 13 bis 18

verwiesen.

Zu den Fragen 13 bis 18:
e 13. Wird es fiir die Zeit der Umbauarbeiten mehr Personal geben?
a. Wenn ja, wann?
b. Wenn ja, von woher — z.B. Justizanstalten oder andere Einrichtungen — wird das
Personal dafiir herangezogen?
c. Wenn nein, warum nicht?
e 14. Haben Sie den Auftrag erteilt, fiir zusdtzliche Sicherheitsvorkehrungen wéhrend der
Bauphase zu sorgen?
a. Wenn ja, wem haben Sie den Auftrag erteilt?
b. Wenn ja, wie hat Ihr Auftrag gelautet?
c¢. Wenn nein, warum nicht?
e 15. Sind lhnen und der Generaldirektion (GD) die sicherheitsrelevanten
Problembereiche bekannt?
e 16. Wurde ein Konzept ausgearbeitet, welches die Probleme so gering wie méglich
e hdlt?
a. Wenn ja, wann wurde dieses Konzept in Auftrag gegeben?
b. Wenn ja, wann wurde lhnen das Konzept von der GD vorgelegt?
e 17. Wurden bei Erstellung des Konzepts die Personalvertretung, der
Dienststellenausschuss und die Justizwachebediensteten eingebunden?
a. Wenn ja, wann wurde ihnen das endgiiltige Konzept vorgelegt?
e 18. Konnten die Personalvertreter, der Dienststellenausschuss und das
Justizwachepersonal nach der Erstellung und Préisentation des Sicherheitskonzeptes
noch Verbesserungen zur Ergénzung vorschlagen?

a. Wenn ja, wurden diese in das Konzept aufgenommen?

Der laufende Betrieb in der Justizanstalt Wien-Josefstadt ist mit der hochstmdglichen
Sorgfalt auch wahrend der gegenstandlichen Funktionssanierung aufrecht zu erhalten.
Dariber hinaus ist fiir die Abwicklung des Projektes die Einhaltung von besonderen
Sicherheitsanforderungen zwingend erforderlich. Hierzu wurden schon vorab spezifische
organisatorische und technische Vorkehrungen getroffen, auf die aus sicherheitsrelevanten
Griinden hier nicht naher eingegangen werden kann. Aufgrund der stéandigen Veranderung

der Baustellensituation werden die erforderlichen SicherheitsmaBnahmen taglich gepruft
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und angepasst. Weiters sei angefilihrt, dass die Funktions- und Bestandsanierung im

Ergebnis zu hoheren Sicherheitsstandards beitragen wird.

Sowohl im Bereich des Parteienverkehrs als auch des Zugangs von Insass:innen wurden

MaBnahmen ergriffen, um den Torwachebereich zu entlasten.

Bereits mit Abschluss der Bauphase 1 (Ende 2024, Anfang 2025) wird ein Verlassen des
Gebdudes Uber den Besuchergang nicht mehr moglich sein, da dort eine biometrische

Anlage installiert wird.

Die Justizanstalt Wien-Josefstadt wird hierbei entsprechend unterstitzt. Projektgruppen in
unterschiedlicher Besetzung stehen zu relevanten Themen in einem laufenden Austausch.
Hierzu gehéren auch Begehungen vor Ort sowie ein durchgangiger Austausch zwischen der
Justizanstalt Wien-Josefstadt und der Generaldirektion fiir den Strafvollzug und den Vollzug

freiheitsentziehender MaRnahmen.

Zur Koordinierung dieser Aufgaben wurde fir die Dauer des Bauvorhabens die Funktion

,Bauabwicklungskoordinator:in“ eingerichtet.

Uberdies verfiigt die Justizanstalt Wien Josefstadt {iber einen Sicherheitsbeauftragten der

Justizwache, der der Anstaltsleiterin bei sicherheitsrelevanten Fragen zur Verfligung steht.

Des Weiteren wird die Justizanstalt Wien-Josefstadt im Bedarfsfall auf entsprechenden
Antrag hin bestmoglich durch Dienstzuteilungen im Rahmen der Personalaushilfe
unterstitzt. Dies unter Ricksichtnahme auf die personelle Situation in anderen

Justizanstalten und Forensisch-therapeutischen Zentren.

Die Bediensteten der Justizanstalt Wien-Josefstadt wurden im Rahmen von
Dienstbesprechungen sowie anlassbezogenen Informationen (sogenannten

,Baustellennews”) seitens der Anstaltsleiterin laufend Uber relevante Umsténde informiert.

Zur Frage 19:
e  Wurden seit dem Baubeginn zusdtzlich Insassen untergebracht?

a. Wenn ja, wie viele?

Die jugendlichen Strafgefangenen und die dem Jugendvollzug unterstellten
Strafgefangenen  der  Justizanstalt  Gerasdorf  inklusive  der  jugendlichen

Untersuchungshaftlinge in der AuBenstelle des Jugenddepartments Wien-Josefstadt,
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welche ebenfalls in der Justizanstalt Gerasdorf angesiedelt war, wurden —in Hinblick auf die
Neuorientierung der Zielgruppe in Gerasdorf (junge Menschen im Alter von 18 bis 30 mit
Ausbildungsschwerpunkt) — abgesiedelt, indem die Jugendlichen zum Teil in die
Bundeslander zum Entlassungsvollzug riickiberstellt wurden, zum Teil voriibergehend in
der Justizanstalt Wien-Josefstadt angehalten werden, wobei letzteres derzeit auf nur noch

sieben Insassen zutrifft.

Die Justizanstalt Wien-Josefstadt ist darlber hinaus als landesgerichtliches
Gefangenenhaus — unabhdngig von den anstehenden Renovierungsarbeiten — laufend mit
Einlieferungen durch die Polizei konfrontiert. Diese Einlieferungen kdnnen seitens des

Bundesministerium fiir Justiz weder ausgesetzt noch begrenzt werden.

Zur Frage 21:
e st geplant, dass wiihrend der Umbauphase die Anzahl der Insassen in der JA Wien
Josefstadt reduziert wird?
a. Wenn ja, wann?
b. Wenn ja, um wie viele?

c. Wenn nein, warum nicht?

Die anstehende Bauphase sieht die Renovierung und somit Rdumung des D-Traktes der
Justizanstalt Wien-Josefstadt vor, konkret bedeutet dies eine Reduktion um 174 Haftplatze.

Es wird hierzu zum Einen auf die Antworten zu den Fragen 4 bis 7 verwiesen.

Im Zusammenwirken mit der Taskforce Belagsmanagement sind zudem noch im Sommer
weitere Transporte zur Absiedelung von Insassen geplant, um die erforderlichen

Vorbereitungen fir die BaumalRnahme termingerecht umsetzen zu kénnen.

Daruber hinaus wurde die Justizanstalt Wien-Josefstadt von der Generaldirektion fiir den
Strafvollzug und den Vollzug freiheitsentziehender MaBnahmen beauftragt, ein Konzept
vorzulegen, wie die dariiber hinausgehenden Reduktionen an Insass:innen und internen
Rochaden vonstatten zu gehen haben, um die Bauphase ab Oktober sicherstellen zu

kénnen.

Zu den Fragen 22 bis 24:
e 22. Bis wann soll der Umbau fertig sein?
e 23. Wurde lhnen dahingehend von der GD ein Zeitplan vorgelegt?

a. Wenn nein, werden Sie diesen noch einfordern?
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e 24. Ab wann kénnen die Justizwachbediensteten mit der Aufnahme des ordentlichen

Betriebes rechnen?

Das Bauende wurde mit 14. Februar 2033 angegeben (Stand 25.06.2024), konkret:

o Ende Bauphase 1 mit 31.12.2024,
o Ende Bauphase 2 mit 30.03.2026,
o Ende Bauphase 3 mit 13.07.2027,
o Ende Bauphase 4 mit 17.08.2028,
o Ende Bauphase 5 mit 01.08.2029,
o Ende Bauphase 6 mit 02.08.2030,
o Ende Bauphase 7a mit 23.05.2031,
o Ende Bauphase 7b mit 30.03.2032,
o Ende Bauphase 8 mit 14.02.2033.

Die Aufnahme des ordentlichen Betriebes erfolgt (jeweils) etappenweise nach Abschluss

der einzelnen Bauphasen.

Zu den Fragen 25 und 26:
e 25.Wie hoch sind die Kosten fiir den Umbau?
e 26.Wurden diese Kosten eigens budgetiert?

a. Wenn nein, woher kommt das Geld fiir diesen Umbau?
Fiir die Funktions- und Bestandsanierung der Justizanstalt Wien-Josefstadt betragt der
Kostenanteil seitens Generaldirektion fir den Strafvollzug und den Vollzug
freiheitsentziehender MaRnahmen nach dem mit dem Bundesministerium fiir Finanzen

zuletzt hergestellten Einvernehmen 99.452.969,78 Euro.

Die Bedeckung ist budgetar abgesichert.

Dr." Alma Zadi¢, LL.M.

7von7

www.parlament.gv.at

7von8



8von 8

BMJ
SIGNATUR

Daturh2dit/AB XX Yb 383 piseehsanbyging

Hinweis

Dieses Dokument wurde elektronisch signiert. Auch ein
Ausdruck dieses Dokuments hat die Beweiskraft einer
offentlichen Urkunde.

Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw.
der elektronischen Signatur finden Sie unter:

Priifinformation | www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
Www.justiz.gv.at/amtssignatur

Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2024- 08- 06T13: 35: 35+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at




		2024-08-06T13:20:01+0200
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2024-08-06T13:35:35+0200
	Parlamentsdirektion




